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Änderungsantrag 
 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
zur Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bauen, Wohnen Stadtentwicklung und Ver-
kehr (Drs. 16/13706) zum Gesetzentwurf der Landesregierung (Drs. 16/12119)  
 
 
Der Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung wird wie folgt geändert:  
 

1. § 48 wird wie folgt geändert:  
Absatz 9 entfällt.  

 
Begründung 
 
Es ist Ziel der Landesregierung, auch Menschen mit einer Behinderung und pflegebedürftigen 
Menschen ein selbstbestimmtes Leben in Wohnungen zu ermöglichen. Hierzu gehören auch 
Wohngemeinschaften.  
Die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung hat sich in der Vergangenheit mehrfach mit der 
Abgrenzung zwischen stationären Einrichtungen und Wohngemeinschaften befasst. Hinsicht-
lich der Abgrenzung von Wohngemeinschaften mit Pflege und Betreuung zu Wohnungen ohne 
eine entsprechende Nutzung kommt es in der Praxis aber nach wie vor gelegentlich noch zu 
Schwierigkeiten.  
Unabhängig von möglichen Abgrenzungsfragen muss auch für Menschen, deren Selbstret-
tungsfähigkeit eingeschränkt ist, im Notfall eine Rettung durch die Feuerwehr sicher möglich 
sein. 
Es ist sicherzustellen, dass angesichts des Ausbaus des selbstbestimmten Wohnens, sowohl 
im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung als auch im Bereich der 
Pflege und für den Bereich des Rettungswesens ein ergänzender Regelungsbedarf umgesetzt 
wird. 
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